
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1951/11/28 3Ob700/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1951

Norm

EheG §49 D

Rechtssatz

Über die Bedeutung von Eheverfehlungen, die in einem Zeitpunkt begangen wurden, als bereits vom Gericht die

Scheidung ausgesprochen und nur mehr die Verschuldensfrage im Rechtsmittelverfahren streitig war.

Entscheidungstexte

3 Ob 700/50
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